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Inhalt a Unsere Demokratie und unser Wehrdienst. — Vom „Wellenangriff*'. (Schluß.)

Unsere Demokratie und unser Wehrdienst.
Von Oberst-Korpskommandant Wildbolz.

Il n'y a de la defense nationale possible
que si la Dation y participe de son esprit
comme de son coeur. Jaures.f 2. Aug. 1914.

(1911. L'armée nouvelle.)

I.
Verträgt sich ein stark gefügtes Wehrwesen mit

Demokratie? Viele meinen es seien unversöhnliche
Gegensätze. So wird dann allerlei Krankes und
Mangelhaftes in unserm Heere erklärt.

Es handelt sich um eine Cardinalfrage.
Diejenigen, welche ihr ausweichen möchten, oder

welche sie verneinen, versuchen das Heer außerhalb

der Demokratie zu stellen. Das scheint mir
eine Unmöglichkeit.

Eine Schweiz ohne Demokratie ist heute
undenkbar. Die Schweiz steht und fällt mit ihr, ist
auf sie gegründet.

Die Demokratie ist der Gedanke, der die Schweiz
und alle ihre Verschiedenheit zusammenhält, der
ihr —¦ heute mehr -als je —; eine Bedeutung in
der Welt verleiht, welche in keinem Vergleiche
zur Kleinheit ihres Territoriums steht.

Kein rechter Schweizer kann daran denken, das
Land kampflos einem Invasor zu überlassen und
es so zum Kriegsschauplatz fremder Heere zu
machen. Geht unser Land infolge einer feindlichen
Invasion zu Grunde, so fällt damit auch eine Hauptstätte

der in ihm verkörperten Idee.
Es ist unsere Pflicht unser Land seiner Idee

zu erhalten. Wir müssen bereit sein dafür uns
zu opfern. Damit schützen wir unser Land vor
dem Kriege.

Der auch bei uns wohlbekannte hochbedeutende
französische General Langlois sagt : si l'organisation
et l'instruction sont des éléments de la plus haute
importance dans la bataille, nous ne devons pas
oublier que la force morale est encore le facteur
principal et la force morale se puise dans la foi
en une idée. Und weiter: Il est beau de mourir
pour son champ, pour sa maison, pour le tombeau
de ses ancêtres; — il est plus beau de se dévouer
corps et âme à une idée qui sauvera de la misère,
ou de l'avilissement les générations futures.

Wir müssen mit dem Problem Demokratie und
Wehrwesen uns auseinandersetzen, zur Klarheit
kommen, eine Lösung suchen.

II.
Wehrwesen und Demokratie gehen auseinander

vor allem im Begriffe der straffen Autorität, des

unbedingten, plötzlichen Gehorsams, des starken
Vorgesetzten zu dessen Wahl der Untergebene
nichts zu sagen hat, des Befehles.

Der Zweck dieser Einrichtungen ist Erreichung
von Vollwert der angestrebten Leistung.

Zwar will auch die Demokratie zweifellos Höchstwert,

Vollwert. Sie muß das wollen. Im bürgerlichen

Leben hat die Forderung des Gehorsams und
namentlich die Forderung des plötzlichen und
unbedingten Gehorsams aber nicht jene Bedeutung
wie im Heere und der Begriff des Vollwertes ist
relativer. Deshalb darf die Demokratie es wagen,
das Ziel nicht durch eine mit großer Macht
ausgerüstete Autorität, sondern auf dem Wege der
Freiheit zu erreichen. In diesem Gedanken sucht
sie durch ihre EiDrichtungen den Bürger zu
erziehen, infolge seiner bessern Einsicht das zu tun,
was nicht nur ihm, sondern was der Gesamtheit
frommt.

Dem streben viele böse Instinkte bei jedem
Einzelnen entgegen; deren schlimmster ist der Egoismus.

Wahre Demokratie muß daher ein Kampf sein

gegen den Egoismus.
Dem Bürger wird zugemutet, seine schlimmen

Instinkte zurückzudrängen, sie zu beherrschen.
Er soll sich durch ein sittliches Gebot leiten lassen.

Das ist eine gewaltige Forderung, aber die
Demokratie ruht eben auf dem Glauben an die
sieghafte Kraft des Guten. Darin liegt ihr hohes
Ideal im Vergleich zur Monarchie. — Das ist das
Große im demokratischen Gedanken: Er ist eine
sittliche Kraft.

Die monarchische Regierungsform kann oder
will an die Kraft und Möglichkeit dieses Ideales
nicht glauben. Sie setzt — mehr oder weniger,
je nach ihrer Ausbildung — an die Stelle der
Einsicht, die Macht, den Zwang.

Sie darf deshalb wohl als die niedrigere —
vielleicht aber als die praktischere, mühelosere —
Regierungsform bezeichnet werden.

Sittlichen Geboten fügt sich der Mensch meist
nur relativ; sie wirken nur bessernd, dämmen das
Schlechte zurück. Das Absolute wird selten oder
nie erreicht.

Deshalb kann auch die Demokratie eines
gewissen Zwanges nicht entbehren. Dieser Zwang
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